
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Seite 1/2Bau- und Gastgewerbeinspektorat

Kleinhandel mit gebrannten Wassern innerhalb des Kantons, Formular-Nr. 170-206-kleinhandel-gebrannte-wasser-01-2025
Bau- und Gastgewerbeinspektorat, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel
Telefon +41 (0)61 267 70 26/27, www.bs.ch/bgi

Hinweis zum Ausfülleni Hinweis zum Ausfülleni Hinweis zum Ausfülleni »

»

Kleinhandel mit gebrannten Wassern innerhalb des 
Kantons (Verkauf zur Mitnahme / «über die Gasse»)

Auskünfte erhalten Sie beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat unter www.bs.ch/bgi und  
+41 (0)61 267 70 26/27. 

Die Bewilligungsbehörde entscheidet in der Regel innert einem Monat nach Erhalt der voll-
ständigen und korrekten Unterlagen über das Gesuch. Unvollständige Gesuche werden zurück-
gewiesen. Es werden Gebühren gemäss Gebührenverordnung zum Gastgewerbegesetz erhoben.

Angaben zum Betrieb
Name des Betriebs

Art des Betriebs (1)

Adresse

Postleitzahl  Ort

Telefon  E-Mail

(1) Gemäss Art. 41a Abs. 3 des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 1932 können 
zum Kleinhandel mit gebrannten Wassern zugelassen werden: Produzenten gebrannter Wasser, Betriebe des Gastgewerbes 
einschliesslich der Verpflegungsdienste in Flugzeugen, Zügen und auf Schiffen, Betriebe des Wein- und Spirituosenhandels, 
Zollfreiläden, Apotheken und Drogerien sowie Geschäfte mit einem breiten Sortiment an Lebensmitteln, das auch alkoholfreie 
Getränke umfasst.

Angaben Bewilligungsinhaberin / Bewilligungsinhaber
Name Vorname

Geburtsdatum Heimatort

Adresse

Postleitzahl  Ort

Mobiltelefon  E-Mail

Ort Datum Unterschrift Bewilligungsinhaber/in

Auskünfte

Rechtzeitige Eingabe

Zugelassene Betriebe

✘

http://www.bs.ch/bgi
http://www.bs.ch/bgi
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Bitte beachten: Nachfolgende Angaben sind nur notwendig, wenn die Rechnung nicht an die 
Bewilligungs inhaberin oder den Bewilligungsinhaber gesandt werden soll.

Name der Firma

Adresse

Postleitzahl  Ort

Telefon  E-Mail

Einzureichende Unterlagen  
Bewilligungsinhaberin / Bewilligungsinhaber

 Ausweiskopie (Pass, ID oder Ausländerausweis)

  Aktueller Zentralstrafregisterauszug  
– (Personen mit Wohnsitz in Deutschland  Führungszeugnis) 
– (Personen mit Wohnsitz in Frankreich  Bulletin N°3)

Einzureichende Unterlagen 
Betriebsinhaberin / Betriebsinhaber

 Kauf-, Miet-, oder Pachtvertrag

 Einverständnis der Hauseigentümerin / des Hauseigentümers bei Untermiete

  Aktueller Handelsregisterauszug
 

 Von natürlichen Personen: Ausweiskopie (Pass, ID oder Ausländerausweis)

  Von natürlichen Personen: Aktueller Zentralstrafregisterauszug 
(Personen mit Wohnsitz in Deutschland  Führungszeugnis) 
(Personen mit Wohnsitz in Frankreich  Bulletin N°3)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.bs.ch/bgi.

Rechnungsadresse

Juristische Person
(GmbH, AG,  
Einzelfirma)

«

«

http://www.bs.ch/bgi
http://www.bs.ch/bgi
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